
 

 

 

 
 

Niederschrift über die öffentliche  

Sitzung des Bauausschusses 

am Montag, den 13.04.2015 

im Kaspar-Hauser-Saal, Tagungszentrum Onoldia 

 

 
Beginn: 16:00 Uhr 
Ende 18:49 Uhr 

 

 

Anwesenheitsliste 

Oberbürgermeisterin 

Seidel, Carda    

Ausschussmitglieder 

Bock, Dieter    
Deffner, Thomas    
Denzlinger, Stefan   Vertretung für Frau Elke Homm-Vogel 
Enzner, Gerhard    
Forstmeier, Werner    
Gowin, Michael    
Hillermeier, Joseph    
Koch, Helga    
Sauerhammer, Gerhard    
Schildbach, Uwe    
Schoen, Christian Dr.    
Stephan, Manfred    

Sachverständige 

Hoppe, Judith    

Schriftführerin 

Rossel, Katharina    

Verwaltung 

Crasser, Ernst    
Wehrer, Christoph    

Referenten 

Büschl, Jochen    
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 



Öffentliche Sitzung des Bauausschusses vom 13.04.2015  Seite 2 von 31 

Ausschussmitglieder 

Homm-Vogel, Elke   dienstlich verhindert 



Öffentliche Sitzung des Bauausschusses vom 13.04.2015  Seite 3 von 31 

Tagesordnung 
 
 

Öffentliche Sitzung 
 
TOP  1   Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes Nürnberger Str. 32 

Vergabe von Bauleistungen  
a) Zimmer- und Holzbauarbeiten mit Dachdecker- und Klempnerarbeiten  
b) Wärmedämmverbundsystem 

  
TOP  2   Generalsanierung der Wirtschaftsschule und der Staatlichen Berufsschule I 

Ermächtigung der OB zur Vergabe von Bauleistungen 
a) Gerüstarbeiten 
b) Zimmer- und Holzbauarbeiten 
c) Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 

  
TOP  3   Neugestaltung Angletplatz und Umfeld 
  
TOP  4   Erweiterung der Bauschuttdeponie Haldenweg; Sachstand 
  
TOP  5   Fortschreibung Einzelhandelsentwicklungskonzept - Behandlung der Stellung-

nahmen; Billigung 
  
TOP  6   Deckblatt Nr. 19 zum Flächennutzungsplan für einen Teilbereich östlich der 

Schwabedastraße und Deckblatt Nr. 8  zum Bebauungsplan Nr. 4 für einen 
Teilbereich östlich der Schwabedastraße zur Errichtung von Einzelhandelsflä-
chen 
a) Bericht über die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
b) Offenlegungsbeschluss 

  
TOP  7   Abrechnung des Erschließungsaufwandes für die Erschließungsanlage Marter-

feldstraße 
  
TOP  8   Anfragen/Bekanntgaben 
  
TOP  9   Bekanntgabe des Wegfalls der Geheimhaltung der in der nichtöffentlichen Sit-

zung gefassten Beschlüsse (§ 37 GeschOStR) 
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Oberbürgermeisterin Carda Seidel eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungs-
gemäß und termingerecht zur Sitzung des Bauausschusses geladen wurde und die Be-
schlussfähigkeit gegeben ist. 
 
 
 
 

Öffentliche Sitzung 
 

TOP  1 

Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes Nürnberger Str. 32 
Vergabe von Bauleistungen  
a) Zimmer- und Holzbauarbeiten mit Dachdecker- und Klempnerarbei-
ten  
b) Wärmedämmverbundsystem 

 
Herr Crasser erläutert den Sachverhalt anhand nachstehender Sitzungsvorlage: 
 
Die Baumaßnahme hat bereits mit einem ersten Bauabschnitt im vergangenen Jahr 
begonnen. Hierbei wurde die Flachdachdecke über dem Verwaltungsgebäude mit einer 
24 cm starken Dämmlage eingepackt und mit einem aufgeständerten Alu- Stehfalzdach 
überspannt. 
In der anstehenden, weiterführenden Maßnahme soll der östliche Anbau am Verwal-
tungsgebäude mit der Straßenverkehrsabteilung und der Trafostation im Erdgeschoss, 
dem Umweltamt im 1. OG und dem Archiv im 2. OG energetisch auf dem neuesten 
Stand gebracht werden. Im Dachbereich wird eine 24 cm starke Aufdachdämmung ein-
gebaut und in diesem Zusammenhang wird zugleich die Dachdeckung erneuert. Im 
Wandbereich wird ein Wärmedämmverbundsystem mit einer 18 cm starken Mineralfa-
serdämmplatte verarbeitet. 
Für die Maßnahme stehen Baukosten bei HHSt. 02 0689 9403 in Höhe von 343.000,00 
€ als Haushaltsausgaberest zur Verfügung. 
 
An Bauleistungen sollen vergeben werden: 
  
a) Zimmer- und Holzbauarbeiten (mit Dachdecker- u. Klempnerarbeiten) 

Das Gewerk wurde beschränkt nach § 3, Abs. 3, Nr. 1c) VOB/A ausgeschrieben. 
Die Kostenberechnung beläuft sich für das Gewerk auf 104.000,00 €. Es wurden 11 
Firmen eingeladen. Die Submission war am 26.03.2015. Es lagen sechs Angebote 
vor. 
Nach rechnerischer Prüfung und technischer und wirtschaftlicher Wertung hat die 
Firma Vogel GmbH & Co.KG, Ansbach, mit einem Preis von 83.398,47 € das we-
nigstnehmende Angebot abgegeben.   

 
b)  Wärmedämmverbundsystem 

Das Gewerk wurde öffentlich ausgeschrieben. In der Kostenberechnung des Archi-
tekten sind für das WDVS 77.350,00 € ausgewiesen. Die Submission war am 
26.03.2015 angesetzt. Es gingen 12 Angebote ein. 
Nach rechnerischer Prüfung und technischer und wirtschaftlicher Wertung hat die 
Firma S.A.H Bau und Verputz GmbH, Coburg, mit einem Preis von 62.900,48 € das 
wenigstnehmende Angebot eingereicht.  
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Beschluss: 
 
a) Zimmer- und Holzbauarbeiten (mit Dachdecker- u. Klempnerarbeiten) 

 
Es wird vorgeschlagen, die Zimmer- und Holzbauarbeiten, einschließlich der Dach-
decker- und Klempnerarbeiten, an die Firma Vogel GmbH & Co.KG zu ihrem Ange-
botspreis von brutto 83.398,47 € zu vergeben.   

 
b)  Wärmedämmverbundsystem 

 
Es wird vorgeschlagen, das Gewerk Wärmedämmverbundsystem an die Firma 
S.A.H Bau und Verputz GmbH zu ihrem Angebotspreis von brutto 62.900,48 € zu 
vergeben. 
Hinweis: Die Firma hat beim Einbau eines Kindergartens/Kinderkrippe an der Wald-
schule in Meinhardswinden ebenfalls die entsprechende Arbeit ausgeführt.   

 
 
 
Einstimmig beschlossen. 
 
 

TOP  2 

Generalsanierung der Wirtschaftsschule und der Staatlichen Berufs-
schule I 
Ermächtigung der OB zur Vergabe von Bauleistungen 
a) Gerüstarbeiten 
b) Zimmer- und Holzbauarbeiten 
c) Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 

 
Herr Crasser erläutert die oben genannte Vergabe anhand des nachstehenden Sach-
verhalts:  
 
An der Wirtschaftsschule und der Staatlichen Berufsschule soll eine Generalsanierung 
der Gebäudehülle erfolgen. In einem ersten Ausschreibungspaket für die Wirtschafts-
schule sind die Gewerke Gerüstarbeiten, Zimmer- u. Holzbauarbeiten und die Dachde-
ckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten ausgeschrieben worden. 
 
Hinweis: An der Berufsschule ist das Flachdach bereits saniert und mit einer Foto-  
                 voltaikanlage ausgestattet. 
 
Aufgrund der Gesamtkosten des Objektes fällt die Maßnahme in den Anwendungsbe-
reich der Vergabebestimmungen der Richtlinie 2004/18 EG, so dass der Abschnitt 2 
VOB/A –EG relevant ist. Aus dem geschätzten Gesamtauftragswert sind 80 % Bauauf-
träge EU- weit auszuschreiben. Die im Betreff genannten Gewerke wurden am 
25.02.2015 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Submission ist am 31.03.2015 und 
die Zuschlagsfrist endet am 30.04.2015.  
Für die Gesamtmaßnahme stehen aktuell an Baukosten bei HHSt. 02 2411 9401 Haus-
haltsausgabereste in Höhe von 1.877.900 € und 400.000 € aus 2015 zur Verfügung, 
d.h. aufaddiert 2.277.900 €. 
Da die Angebotswertungen mit dem Vergabevorschlägen bis zur Bauausschusssitzung 
am 13.04.2015 nicht vorliegen werden, wird vorgeschlagen die Oberbürgermeisterin zu 
ermächtigen die entsprechenden Vergaben zu tätigen. 
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a)  Gerüstarbeiten 
     Auftragswert gem. Kostenberechnung: 120.000,- € 
 
b)  Zimmer- und Holzbauarbeiten 
     Auftragswert gem. Kostenberechnung: 265.000,- € 
 
c)  Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 
     Auftragswert gem. Kostenberechnung:  70.000,- € 
 
 
Beschluss: 
 
a. Gerüstarbeiten: 
 
Das Gewerk Gerüstarbeiten wurde EU-weit im offenen Verfahren ausgeschrieben. 
Submission war am 31.03.2015 20 Firmen hatten die Ausschreibung angefordert, 13 
Firmen haben ein Angebot abgegeben. 
Das wirtschaftlichste Angebot kam von der Firma Böllner aus Eltmann (Bamberg) mit 
einem Angebotsendpreis 103.898.65 € brutto. 
 
Vergabevorschlag:  
 
Es wird vorgeschlagen, den Auftrag Gerüstarbeiten an die Firma Böllner in Eltmann zu 
vergeben. 
 
b. Zimmer- und Holzbauarbeiten: 
 
Das Gewerk Zimmer- und Holzbauarbeiten wurde ebenfalls EU-weit im offenen Verfah-
ren ausgeschrieben. Bei der Submission am 31.03.2015 gingen 13 Angebote ein. 23 
Firmen hatten die Ausschreibungsunterlagen angefordert. 
Das wirtschaftlichste Angebot kam von der Fa. Pampel Holzbau GmbH in Zwickau mit 
einem Angebotsendpreis von 157.993.88 € brutto. 
 
Vergabevorschlag: 
 
Es wird vorgeschlagen, den Auftrag Zimmer- und Holzbauarbeiten an die Firma Pampel 
in Zwickau zu vergeben. 
 
c. Dachdeckerarbeiten: 
 
Das Gewerk wurde ebenfalls im offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben. Bei der 
Submission am 31.3.2015 lagen 12 Angebote vor (angefordert hatten 23 Firmen).  
Das wirtschaftlichste Angebot kam von der Firma Eckert in Hohenroth (nähe Bad Neu-
stadt) mit einem Angebotsendpreis von 102.353.09 € brutto. 
 
Vergabevorschlag: 
 
Es wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Dachdeckerarbeiten an die Firma Eckert in 
Hohenroth zu vergeben. 
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Einstimmig beschlossen. 
 
 

TOP  3 Neugestaltung Angletplatz und Umfeld 

 
Herr Büschl stellt das Vorhaben anhand einer digitalen Präsentation und des nachste-
henden Sachverhalts vor: 
 
Aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Straßen rund um den Angletplatz, vor 
allem der Crailsheimstraße, sollen die Straßenabschnitte um den Angletplatz überplant 
und kurz- bis mittelfristig erneuert werden. Die Überlegung ist dabei, den Straßenraum 
eindeutiger zu ordnen und insbesondere im Kreuzungs- und Einmündungsbereich auf 
das verkehrstechnisch erforderliche Maß zu reduzieren. Dadurch können u.a. die Que-
rungen für Fußgänger verbessert werden, um eine echte Steigerung der stadträumli-
chen Qualität im gesamten Quartier zu erreichen. Selbstverständlich sind auch zahlrei-
che Verbesserungen für den Radverkehr vorgesehen. 
 
Ausbauabschnitt Feuchtwanger Straße 
 
Für Fahrradfahrer sind auf der Grundlage des Radverkehrskonzepts im Bereich der 
Feuchtwanger Straße Schutzstreifen vorgesehen: stadtauswärts beginnend an der 
Einmündung zur Oberhäuser Straße, stadteinwärts beginnend auf Höhe des Anwesens 
Feuchtwanger Straße 7. 
Der Schutzstreifen auf der nördlichen Straßenseite erhält in den Einmündungsberei-
chen der Feuchtwanger Straße / Braterstraße und der östlichen Crailsheimstraße eine 
Rotmarkierung. 
Bereits auf Höhe des Anwesens Feuchtwanger Straße 17 kann der Radfahrer, der sich 
nicht so sicher fühlt, über eine Rampe auf den Gehweg (zukünftig mit „Radfahrer frei“) 
gelangen und die Radfahrer- und Fußgängerfurt im Einmündungsbereich der südlichen 
Crailsheimstraße nutzen um auf den Gehweg „Radfahrer frei“ Richtung Westen zu ge-
langen. 
Die überregionale Bushaltestelle wird wegen der geänderten Verkehrsführung 40 m 
Richtung Südwesten verlegt und auf einer Länge von 20 m mit Kasseler Sonderbord 
barrierefrei ausgestaltet. Durch Verlegung der Haltestelle kann für diese ein Wartehäu-
schen errichtet werden. 
Die bisherigen unbefriedigenden Bordstein-Parkplätze werden zu Längsparkplätzen 
umgestaltet, so dass Fußgänger und parkende Pkws nicht mehr in direkter Konkurrenz 
zueinander stehen. 
Die Telefonzelle an der Kreuzung Glaßstraße / Feuchtwanger Straße / Crailsheimer 
Straße kann bestehen bleiben. 
 
Ausbauabschnitt östliche Crailsheimstraße 
 
Die östliche Crailsheimstraße wird als Einbahnstraße stadtauswärts mit einer Fahr-
bahnbreite von 4,25 m gestaltet. Mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h 
wie sie bereits bei der Luitpoldschule besteht, kann die Einbahnstraße so für den Rad-
verkehr in Gegenrichtung freigegeben werden. Durch die Einbahnstraßenregelung kann 
eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens zwischen dem Angletplatz und der nörd-
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lich davon gelegenen Wohnanlage (ESW) erreicht werden. Ebenfalls sind in der Bilanz 
mehr Parkplätze in einer geordneten Aufstellungsform möglich. 
Der Parkbereich an der Spitze Crailsheimstraße / Feuchtwanger Straße wird neugeord-
net. Es entstehen zwei Parktaschen mit insgesamt 13 Senkrechtparkplätzen, welche 
nur noch von Norden anfahrbar sind. Im weiteren Verlauf werden die bisherigen Längs-
parkplätze baulich und optisch gefasst.  
Aufgrund der Nähe zur Schule wird die Querungshilfe im Einmündungsbereich der 
Friedrichstraße beibehalten, auch wenn die Verkehrszahlen diese nicht erforderlich ma-
chen. 
Die Stadtbus-Haltestelle wird auf einer Länge von 13 m barrierefrei (mit sogenanntem 
Kassler-Sonderbord) ausgebaut. 
 
Ausbauabschnitt südliche Crailsheimstraße 
 
Die Straßenbreite (6,50 m) der südlichen Crailsheimstraße zwischen Schule und Grün-
anlage wird beibehalten, allerdings wird die Einmündung zur östlichen Crailsheimstraße 
aufgeweitet zugunsten einer Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger. 
Diese ist auf Basis der Verkehrszahlen ebenfalls nicht erforderlich, wird aber aufgrund 
der Nähe zur Schule und durch die veränderte Verkehrsführung für sinnvoll erachtet. 
Die bisherigen Längsparkplätze auf der östlichen Seite werden zu Schrägparkplätzen 
umgestaltet. Dadurch werden trotz Neupflanzung von drei Bäumen zur optischen Fas-
sung und Ergänzung des Grünbereichs zwei Parkplätze gewonnen. 
 
Gestaltung Grünanlage und Spielplatz 
 
Die Neuordnung der Verkehrssituation wird zum Anlass genommen, auch den Spiel-
platz und die Grünanlage zu überplanen. Es soll ein attraktiver, innenstadtnaher Spiel-
platz geschaffen werden. 
Die detaillierte Gestaltung des Spielplatzes und der Grünanlage muss noch mit dem 
Tiefbauamt – SG Landschaftsplanung, Grünflächen und Forst abgestimmt werden. 
 
Der aktuellen Planung und Neuordnung zufolge müssen 5 Bäume entfernt werden. Die-
se sind jedoch bereits stark bzw. sehr stark geschädigt und müssten im Lauf der nächs-
ten Jahre entfernt werden. Eine Neupflanzung von 17 Bäumen ist als Kompensation 
vorgesehen. 
 
Parkplatzbilanz 
 
Derzeit sind ca. 59 Parkplätze unterschiedlichster Kategorie im Ausbaubereich vorhan-
den. Bei der Neugestaltung werden die Parkplätze eindeutiger geordnet und der aktuel-
len Planung zufolge 62 Parkplätze geschaffen. 
 
Zur eindeutigen Kennzeichnung der Parkflächen werden die Zufahrten in die privaten 
Höfe mit dem Gehwegpflaster ausgestaltet. 
 
Anregungen & Hinweise der beteiligten Träger Öffentlicher Belange 
 
Der vorliegende Entwurf wurde in Abstimmung mit folgenden Dienststellen und Träger 
Öffentlicher Belange erstellt: 
 

- Amt für Sicherheit und Ordnung  
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- Hochbau- und Bauordnungsamt 
- Tiefbauamt 
- Stadtwerke Ansbach 
- AWEAN 
- Telekom 
- N-ERGIE 
- Kabel Deutschland 

 
Folgende Vorschläge wurden jedoch nicht umgesetzt: 
 
Das Straßenverkehrsamt regt an, auf die Einbahnstraßenregelung in der Crailsheim-
straße zu verzichten bzw. diese wenn dann in der Feuchtwanger Straße stadtauswärts 
anzubringen, da diese bereits ab der Glaßstraße nur in Richtung Westen befahrbar sei. 
 
Dieser Vorschlag wurde nicht umgesetzt, da sich in diesem Bereich der Feuchtwanger 
Straße – im Gegensatz zu dem Bereich der Crailsheimstraße – viele Zielorte (bei-
spielsweise Sparkasse, Frisör, Lebensmittelmarkt) befinden und durch eine Einbahn-
straßenregelung in diesem Bereich mehr Verkehr erzeugt würde. 
 
Ebenso kann durch die Einbahnstraßenregelung in der östlichen Crailsheimstraße eine 
spürbare Verbesserung der nach Süden ausgerichteten Wohnbebauung bezüglich der 
Lärm-Immissionen erreicht werden. 
 
Durch die mit der Einbahnstraßenregelung einhergehende Reduzierung des Straßen-
querschnitts kann die Grünfläche des Angletplatzes vergrößert werden und die Querung 
der Crailsheimstraße wird für die überwiegend älteren Bewohner des der dortigen Ein-
richtung vereinfacht. 
 
Der momentane, spitzwinklige Einmündungsbereich zur Feuchtwanger Straße müsste 
unter Beibehaltung des Zweirichtungsverkehrs zur Schaffung besserer Sichtverhältnis-
se rechtwinklig ausgebaut werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Dafür wäre 
eine Verringerung der Parkstände notwendig und die Erschließung der Häuser # 2 – 6 
würde sich problematisch darstellen. 
 
Die Crailsheimstraße trifft bereits auf Höhe der Luitpoldschule (ca. 120 m) rechtwinklig 
auf die Feuchtwanger Straße. Hier muss der Verlauf der Straße nicht angepasst wer-
den, da bereits gute Sichtverhältnisse herrschen. Ebenso kann von einer Reduzierung 
der Parkplätze abgesehen werden. 
 
Das Tiefbauamt regt an im östlichen Bereich der Feuchtwanger Straße (vor Haus Nr. 
7) die Errichtung einer Querungshilfe zu prüfen, aufgrund der Nähe zur Schule und den 
Gehbeziehungen vom Parkplatz zu den Geschäften auf der Südseite. 
 
Das Stadtentwicklungsamt hat dies geprüft. An dieser Stelle müssten für die Errichtung 
einer Querungshilfe 5 Parkplätze entfallen (3 südlich, 2 nördlich). 
Durch die geänderte Verkehrsführung an dieser Stelle müssen querende Fußgänger 
jedoch nur noch Fahrzeuge auf der Feuchtwanger Straße beachten – nicht mehr aus 
der Crailsheimstraße kommende Fahrzeuge. Aus diesem Grund wird hier auf die Errich-
tung einer Querungshilfe verzichtet. 
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Weiterhin weist das Tiefbauamt darauf hin, dass sowohl im nördlichen als auch südli-
chen Bereich des Angletplatzes die Wegführung bis an den Stamm der dort befindli-
chen Bäume reicht. Dies stellt einen invasiven Eingriff in den Wurzelbereich der Bäume 
dar, so dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. 
 
Im Norden konnte durch die Einbahnstraßenregelung die Gehwegführung von den 
Bäumen Richtung Norden abgerückt werden. Im südlichen Bereich ist ein Abrücken 
Richtung Süden aufgrund der beengten Verhältnisse nicht möglich. Beim Ausbau sind 
wurzelschützende Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Frau OB Seidel bekräftigt, dass durch die Maßnahme ein Qualitätserhalt des gesamten 
Quartiers erreicht werde. Der derzeitige Zustand der Straßen sein Anlass der Planun-
gen und Umplanungen gewesen. Es solle nun eine Verbesserung des Radverkehrs 
durch Radwege, Schutzstreifen und im Bereich von Einmündungen durch Rotmarkie-
rungen, sowie des Fußgängerverkehrs durch Querungshilfen um z.B. sicher auf den 
bestehenden Spielplatz zu gelangen, erreicht werden.  
Frau OB Seidel betont zudem nochmals, dass die Fällung der 5 genannte Bäume nicht 
im Zusammenhang mit der Maßnahme stünden, die Neupflanzungen werden in das 
gesamte Erscheinungsbild integriert werden. Es sei nun wichtig als ersten Schritt die 
Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen.  
 
In der anschließenden Aussprache 
 

 wird angeregt, im Bereich der Kreuzung  Friedrichstraße/Crailsheimstraße einen 
Kreisverkehr zu errichten.  
Herr Büschl wirft ein, die Umsetzungsmöglichkeiten bezüglich der Fläche bis zur 
nächsten Stadtratssitzung abzuklären.  

 wird die geplante Maßnahme befürwortet und angefragt, ob die finanziellen Mittel 
für eine Umsetzung vorhanden seien.  
Herr Büschl antwortet, dass Planungsgelder bereits vorhanden seien, die Werk-
planung solle extern abgewickelt werden. Zudem sei die Teilung von Crailsheim-
/Feuchtwangerstraße in zwei separate Bauabschnitte vorgesehen.  
Frau OB Seidel merkt weiterhin an, dass die zur Diskussion stehenden Straßen 
bereits im Rahmen der jährlichen Straßenbefahrung ins Auge gefasst wurden 
und eine Sanierung in absehbarer Zeit ohnehin nötig sei.  

 werden Bedenken bezüglich der geplanten Einbahnregelung in der Crailsheim-
straße geäußert. Der Verkehr in der Feuchtwangerstraße würde sich dadurch um 
ein Vielfaches vermehren.  
Herr Büschl verneint dies.  

 wird bemängelt, dass die geplanten Schrägparkplätze nur von der Feuchtwan-
gerstraße aus anfahrbar seien. Eine gegengesetzte Ausrichtung der Parkplätze 
könne hier Abhilfe schaffen.    
Herr Büschl antwortet, dass in diesem Fall zwei weitere Bäume gefällt werden 
müssten. Das Anfahren der Schrägparkplätze aus Richtung Crailsheimstraße sei 
für nicht erforderlich befunden worden.  
Frau OB Seidel verweist in diesem Zusammenhang auf den vorgeschlagenen 
Kreisverkehr, welcher in diesem Fall von Vorteil wäre.  

 wird angefragt, ob die  Sichtverhältnisse an der Ausfahrt des Edeka-Marktes aus-
reichend seien, um ein sicheres Ausfahren zu gewährleisten. 
Herr Büschl sagt eine Prüfung zu.   
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 wird gebeten, zugleich die Aufenthaltsqualität der Grünanlage, welche derzeit nur 
wenig genutzt werde, zu verbessern.  
Herr Büschl erklärt, dass die erste Phase der Maßnahme das Verkehrsfeld um-
fasse, Eingriffe in die Grünfläche seien zunächst noch nicht geplant.  

 wird angeregt, im Bereich der Längsparkplätze abgerundete Flachbords anzu-
bringen, um scharfkantige Randsteine zu vermeiden.  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Plenum folgendes zu beschließen: 
Die Verwaltung wird beauftragt die Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveran-
staltung vor der Realisierung der vorgestellten Planung zu beteiligen. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen. 
 
 

TOP  4 Erweiterung der Bauschuttdeponie Haldenweg; Sachstand 

 
Herr Weher erläutert anhand der nachstehenden Sitzungsvorlage und einer digitalen 
Präsentation den aktuellen Sachstand: 
 
In der Sitzung des Bauausschusses am 17.09.2012 wurde die Verwaltung beauftragt 
das erforderliche Genehmigungsverfahren für die Erweiterung der Deponie am Halden-
weg durchzuführen. Grundlage hierfür ist die vorgestellte „Variante I“ mit folgenden 
Eckdaten: 

 Erweiterung um ein zusätzliches Gesamtvolumen von rd. 1,8 Millionen m³ 

 Nutzungsdauer rd. 60 Jahre 

 Gesamtgrundfläche von rd. 7 ha 

 Erhöhung der Bahnmasten (Hochspannungsleitung)  
 
Die Erweiterung der Erd- und Bauschuttdeponie (=Inertdeponie) der Deponieklasse 0 
erfolgt in Richtung Osten und ist abschnittsweise vorgesehen. 
 
Die Ergebnisse der notwendigen Gutachten sind bereits in der Planung berücksichtigt. 
So hat die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ergeben, dass die Rodung der He-
cken nur im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen kann. Die 
vertiefende Untergrunderkundung hat gezeigt, dass die geologische Barriere in einem 
Teilbereich zu ertüchtigen ist, da der natürliche Abstand zum Grundwasser nicht aus-
reicht. Deshalb wird hier eine Abdichtungsschicht eingebaut. 
 
Das Volumen im ersten Verfüllabschnitt beträgt ca. 900.000m³. Die gesamten Investiti-
onskosten, einschließlich Masterhöhung, Erdarbeiten, Wegebau, Neubau Waage, 
Grunderwerb, etc. betragen ca. 3,5 Mio €. Im zweiten Verfüllabschnitt stehen weitere 
ca. 900.000m³ zur Verfügung. Die Investitionskosten hierfür betragen ca. 2,0 Mio €. 
 
Die notwendigen Unterlagen wurden zwischenzeitlich erstellt. Somit kann das Planfest-
stellungsverfahren eingeleitet werden. Der Planfeststellungsbeschluss ist voraussicht-
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lich bis Ende 2015 zu erwarten. Im Frühjahr 2016 können somit die ersten Arbeiten be-
ginnen. 
 
In der anschließenden Aussprache 
 

 wird angefragt, ob die Maßnahme mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vereinbar 
sei, da dort mehr Recycling gefordert sei.  
Herr Wehrer merkt an, dass der Bedarf im Vorfeld geprüft und die Unterlagen im 
Zuge des Planfeststellungsverfahrens durch das Amt für Umwelt- und Klima-
schutz geprüft wurden. Eine Vereinbarkeit mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sei 
gegeben.  

 
 
Dient zur Kenntnis. 
 
 

TOP  5 
Fortschreibung Einzelhandelsentwicklungskonzept - Behandlung der 
Stellungnahmen; Billigung 

 
Herr Büschl bezieht sich in seinem Sachvortag auf die den Fraktionen zugängliche Fas-
sung des EEK-Entwurfes und die versandte Sitzungsvorlage, sowie auf die mit der Ein-
ladung versandte Abwägungstabelle (s. Anlage). Im Besonderen geht er hier auf Kapitel 
7.9, Weitere flankierenden Maßnahmen, ein. 
 
Seit der Aufstellung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes (EEK) 2009 haben sich 
im Stadtgebiet im Bereich der Einzelhandelsversorgung weitreichende Veränderungen 
ergeben, die eine Überarbeitung erforderten. Die Verwaltung wurde deshalb im Mai 
2014 mit der Fortschreibung des EEK beauftragt. 
Der Entwurf des EEK wurde bereits in der Sitzung des Stadtrates vom 16.12.2014 vor-
gestellt. Zwischenzeitlich erfolgte die Abstimmung und Beteiligung mit den betroffenen 
Stellen und Institutionen. 
Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens und die überarbeitete Version der Fortschrei-
bung werden vorgestellt. 
Ziel ist es, eine verbindliche Billigung des  aktualisierten Konzeptes zu erhalten, das 
zukünftig als Grundlage für die kommunale Entwicklungsplanung dienen kann. 
 
In der anschließenden Aussprache 
 

 wird vorgebracht, dass die in der Anlage geäußerten Bedenken bezüglich der 
Ansiedlung von zentrenrelevanten Sortimenten im nördlichen Bereich des Brü-
cken Centers geteilt werden und dass die Nahversorgung im Bereich der Alt- 
bzw. Innenstadt sichergestellt sein müsse. 
Herr Büschl merkt an, dass die Nahversorgung der Altstadt auch durch den Neu-
bau des Edeka-Marktes im Hofbräu-Areal sichergestellt sei. Eine Prüfung von 
weiteren Möglichkeiten bezüglich der Nahversorgung der Altstadt werde natürlich 
vorgenommen.  

 wird auf die Problematik bezüglich des Leerstandes von Ladenflächen hingewie-
sen und gebeten den Stadträten diesbezüglich einen Übersichtsplan auszuhän-
digen. 
Frau OB Seidel antwortet, dass die Möglichkeit der Erstellung eines Übersichts-
planes geprüft und an Citymarketing weitergegeben werde. Allerdings könne es 
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sich bei einer solchen Übersicht immer nur um eine Momentaufnahme der aktu-
ellen Situation handeln. Die Verantwortung für  Leerstände läge allerdings nicht 
primär bei der Stadt, sondern bei den Eigentümern, die man aber gerne unter-
stütze. Es müsse grundsätzlich ein Umdenken stattfinden. Geschäftsflächen in B 
und C Lagen könnten so z.B. als Wohnraum oder für entsprechende, die Woh-
nung unterstützende Räume, genutzt werden. 

 wird entgegengebracht, dass bei einer Umstellung von Geschäfts- auf Wohn-
räume Stellplätze geschaffen werden müssen.  
Frau OB Seidel gibt zu bedenken, dass Stellplätze auf Grund der engen Gege-
benheiten in der Alt- und Innenstadt immer ein Problem darstellen werden. Man 
müsse sehen, was möglich sei.  

 wird gebeten den Tagesordnungspunkt in die Fraktionen zu verweisen.  

 wird angeregt, zum aktuellen Tagesordnungspunkt eine Sondersitzung des 
Stadtrates anzusetzen. 

 wird angefragt, ob die Umnutzungen im nördlichen Bereich des Brücken Centers 
negative Auswirkungen auf die Innenstadt haben.  
Frau OB Seidel weist darauf hin, dass sich der zentrale Versorgungsbereich in 
der Realität verändert hat. Man müsse sich mit vereinten Kräften für eine zu-
kunftsfähige und lebendige Innenstadt einsetzten. Das sei auch das Ziel des Fo-
rums „Wir sind die Innenstadt“. 
Herr Büschl merkt weiterhin an, dass eine Vorhersage von Umsatzzahlen nicht 
durch eine Analyse erfolgen könne, Verträglichkeitsanalysen seien in einem EEK 
nicht auf einzelne Läden bezogen.   

 wird gebeten, die flankierenden Maßnahmen weiter aufzubereiten und anschlie-
ßend dem Stadtrat vorzustellen. 
Frau OB Seidel merkt an, dass es sich hierbei zunächst um eine grobe Übersicht 
und eine Stoffsammlung handele. 

 wird eingebracht, dass eine Trennung von Alt-/Innenstadt und Brücken Center 
nicht länger erfolgen dürfe, wenn man gemeinsam Fortschritte erzielen wolle.    
Frau OB Seidel unterstreicht dies noch einmal und weist auch darauf hin, dass 
der ständig defizitäre Blick auf die Altstadt bzw. Innenstadt nicht zielführend sei. 
Man müsse die Stärken nach außen tragen und für Ansbach werben.  

 wird angemerkt, dass die Rahmenbedingungen des Brücken Centers von denen 
der Alt-/Innenstadt, z.B. durch bessere Parkmöglichkeiten und im Hinblick auf 
den Denkmalschutz, abweichen. Hier müsse ein Gleichgewicht geschaffen wer-
den.   
Frau OB Seidel beton nochmals, Altstadt und Brücken Center würden sich er-
gänzen. Mit gemeinsamen Projekten aller Akteure könne man die Zukunftsfähig-
keit der Ansbacher Innenstadt sicherstellen.  

 wird darauf hingewiesen, dass die Individualität des Standortes Ansbach bezüg-
lich Wirtschaft und Gewerbe hervorgehoben werden müsse.    

 
Beschlussvorschlag: 
 
Von den eingegangenen Stellungnahmen wird Kenntnis genommen. Die Anregungen 
werden wie vorgeschlagen in die 1. Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskon-
zeptes aufgenommen. 
 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Plenum folgenden Beschluss: 
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Die vom Büro Planwerk in Nürnberg erstellte 1. Fortschreibung des Einzelhan-
delsentwicklungskonzeptes vom 13.04.2015 wird gebilligt und der Regierung von 
Mittelfranken vorgelegt. 
 
 
In die Fraktionen verwiesen. 
 
 

TOP  6 

Deckblatt Nr. 19 zum Flächennutzungsplan für einen Teilbereich öst-
lich der Schwabedastraße und Deckblatt Nr. 8  zum Bebauungsplan 
Nr. 4 für einen Teilbereich östlich der Schwabedastraße zur Errichtung 
von Einzelhandelsflächen 
a) Bericht über die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung 
b) Offenlegungsbeschluss 

 
Herr Büschl stellt anhand einer digitalen Präsentation und nachstehender Sitzungsvor-
lage den aktuellen Sachstand vor: 
 
Im Vollzug des Stadtratsbeschlusses vom 08.07.2014 lagen die Entwürfe Deckblatt Nr. 
19 zum Flächennutzungsplan für einen Teilbereich östlich der Schwabedastraße und 
Deckblatt Nr. 8 zum Bebauungsplan Nr. 4 für einen Teilbereich östlich der Schwabeda-
straße zur Errichtung von Einzelhandelsflächen in der Zeit vom 18.02.2015 bis ein-
schließlich 04.03.2015 zur Einsichtnahme für die Öffentlichkeit aus. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
12.02.2015 zur Stellungnahme bis 17.03.2015 aufgefordert. 
 
 
Eine Stellungnahme ohne Einwand haben abgegeben: 
• AWEAN mit Schreiben vom 24.02.2015 
• Main-Donau-Netz-Gesellschaft (N-ERGIE) mit Schreiben vom 26.02.2015 
• Handelsverband Bayern mit Schreiben vom 25.02.2015 
• Landratsamt Ansbach mit Schreiben vom 03.30.2015 
• Stadt Herrieden mit Schreiben vom 05.03.2015 
• Gemeinde Burgoberbach mit E-Mail vom 04.03.3015 
• Stadt Leutershausen mit Schreiben vom 02.03.3015 
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 05.03.2015 
• Markt Lehrberg mit E-Mail vom 10.03.2015 
• Markt Lichtenau mit E-Mail vom 12.03.2015 
• Staatliches Bauamt mit Schreiben vom 10.03.2015 

 
 
Anregungen brachten vor: 
• Kreishandwerkerschaft Westmittelfranken mit Schreiben vom 18.08.2014 
• Umweltamt Stadt Ansbach mit Schreiben vom 13.03.2015/E-Mail vom 27.03.2015 
• SG Straßenverkehrswesen mit Schreiben vom 02.03.2015 
• Seniorenbeirat mit Schreiben vom 04.03.2015 
• Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 25.02.2015 
• Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 09.03.2015 
• Regionaler Planungsverband Westmittelfranken mit Schreiben vom 12.03.2015 



Öffentliche Sitzung des Bauausschusses vom 13.04.2015  Seite 15 von 31 

• SG Grünflächen mit Schreiben vom 11.03.2015 
• IHK Nürnberg für Mittelfranken mit E-Mail vom 16.03.2015 

 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Stellungnahmen abgegeben: 

• Eigentümer Rettistraße 16 mit Schreiben vom 02.03.2015 
• Eigentümer Rettistraße 18 mit Schreiben vom 01.03.2015 
• Eigentümer Rettistraße 3a mit Schreiben vom 23.02.215 
• Anwohner Rettistraße 20 mit Schreiben vom 19.02.2015 

 

 

Behandlung der Anregungen 

 

Behördenbeteiligung 

 

Die Kreishandwerkerschaft Westmittelfranken teilt folgendes mit:  

„wie wir erfahren haben, soll im nächsten Jahr im Rügländer Viertel, im Bereich Schwabedastra-

ße/Rettistraße, ein neuer Einkaufsmarkt errichtet werden. Nach unseren Informationen sehen die der-

zeitigen Planungen auch einen Bereich für eine Bäckerei/Café mit einer Gesamtfläche von ca. 150 - 200 

m² vor. Außerdem ist zu erwarten, dass innerhalb des Einkaufsmarktes mit Sicherheit auch eine Wurst- 

und Fleischabteilung integriert sein wird.  

Gegen die Errichtung einer Bäckerfiliale, und einer Metzgerei innerhalb des Marktes, bestehen jedoch 

aus Sicht des Handwerks erhebliche Bedenken. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, bieten im Rügländer 

Viertel bereits drei Bäckereien ein umfangreiches Sortiment an Brot- und Feingebäck an. Es handelt sich 

hierbei um eine handwerkliche Bäckerei in der Jägerndorfer Straße sowie um zwei Verkaufsfilialen von 

auswärtigen Bäckern, die sich im Eingangsbereich bzw. neben dem Eingangsbereich bereits 

bestehender Einkaufsmärkte befinden. Eine handwerkliche Metzgerei hat in diesem Wohnviertel seinen 

Haupt- und einen Filialbetrieb. Außerdem sind bereits in den vorhandenen Märkten die entsprechenden 

Fleisch- und Wurstabteilungen vorhanden. 

Diese genannten Betriebe sind problemlos in der Lage die Versorgung der Bevölkerung mit allen gängi-

gen Bäcker- und Fleischerprodukten zu gewährleisten. Ferner wirkt sich auch die räumliche Nähe zum 

Brückencenter äußerst positiv auf die Versorgungssituation der Bewohner des Rügländer Viertels aus. 

Aufgrund dieser Gegebenheiten halten wir die Ansiedlung einer weiteren Bäckerfiliale und einer Metz-

gerabteilung weder versorgungstechnisch für notwendig noch wirtschaftlich für sinnvoll. Gerade auch 

aus wirtschaftlicher Sicht sprechen wir uns entschieden gegen die Genehmigung einer Bäcker- und 

Metzgerfiliale in diesem neuen Einkaufsmarkt aus. 
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Jeder weitere Anbieter muss sich bekanntlich erst neue Marktanteile erschließen. Da 
jedoch auch die Nachfrage nach Bäcker- und Fleischerprodukten begrenzt ist, würde 
sich die Wettbewerbs- und die Ertragssituation für alle betroffenen Betriebe erheblich 
verschlechtern. Dies sollte man jedoch unbedingt vermeiden.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Der Einzelhandel unterliegt in seiner Nutzung einem ständigen Wandel. Deshalb wurde 
bereits 2009/2010 ein Einzelhandelsentwicklungskonzept (EEK) erarbeitet, das der 
Stadt als Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel dienen soll.  
Das EEK und die aktuell erarbeitete Fortschreibung beschreiben den Bereich an der 
Rettistraße als Ergänzungsbereich Nahversorgung; dieser Bereich übernimmt zentrale 
Versorgungsfunktion für den gesamten Ansbacher Norden und kann im Rahmen der 
gesamtstädtisch berechneten Ansiedlungsbedarfe unter Berücksichtigung der Bedarfe 
in anderen Teilbereichen auch noch erweitert werden. Durch die angedachte Erweite-
rung wären zwar rechnerisch aktuell alle berechneten Ansiedlungspotentiale im Ansba-
cher Stadtgebiet ausgeschöpft. Die Einschätzung des Gutachters darf aber in diesem 
dynamischen Prozess bei den Markt- und Standortbedingungen für den Einzelhandel 
nicht zu einem Stillstand in der Entwicklung führen.  
Zudem ist Aufgabe der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, die bauliche und 
sonstige Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten und nicht einzelne Kon-
kurrenten zu schützen. 
Der Einwand sollte deshalb zurückgewiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
 
 
Das Umweltamt Fachbereich Immissionsschutz teilt mit, dass sich südlich des Plan-
gebietes ein reines Wohngebiet (WR), westlich davon ein Mischgebiet (MI) und östlich 
ein Gewerbegebiet (GE)befindet. Nach TA Lärm Nr. 6.7 ist der Bereich demnach als 
Gemengelage zu betrachten. Aus den Immissionsrichtwerten nach TA Lärm Nr. 6.1 
wurden daher geeignete Zwischenwerte gebildet, welche an den maßgeblichen Immis-
sionsorten im WR einzuhalten sind. Folglich dürfen die, an den maßgeblichen Immissi-
onsorten im WR einwirkenden Schalldruckpegel, auch unter Berücksichtigung der Vor-
belastung die folgende dB(A)-Werte nicht überschreiten: 
 
tags (6:00 – 22:00 Uhr): 55 dB(A) 
nachts (22:00 – 06:00 Uhr): 40 dB(A) 
 
Im GE dürfen die, an den maßgeblichen Immissionsorten einwirkenden Schalldruckpe-
gel, auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung die folgende dB(A)-Werte nach TA 
Lärm Nr. 6.1 nicht überschreiten: 
tags (6:00 – 22:00 Uhr): 65 dB(A) 
nachts (22:00 – 06:00 Uhr): 50 dB(A) 
 
Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die maßgeblichen Immissionsorte befinden sich nach TA Lärm Anlage 1.3 Buchstabe 
a) 0,5 Meter vor der Mitte der geöffneten Fenstern schutzbedürftiger Räume nach DIN 
4109 der Gebäude folgender Flurstücke: 
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2216/1, 2216/2, 2216/3, 2216/4, 2216/5, 2216/6, 2216/7, 2216/8, 2216/9, 2216/10, 
2216/11, 2216/12 und 2220/49 
 
Es ist ein Schallschutznachweis zu erbringen, welcher die Einhaltung der oben genann-
ten Richtwerte belegt. (Anm.: Zum Zeitpunkt der Stn. lag der Stadt Ansbach noch kein 
Schallschutznachweis vor) Das Umweltamt der Stadt Ansbach ist bei der Durchführung 
der Abbruchmaßnahmen des derzeitigen Gebäudebestandes zu beteiligen. 

 
Der Fachbereich Natur- und Landschaftsschutz stellt folgendes fest: 
„Vor Beginn von Abrissmaßnahmen ist sicher zu stellen, dass die artenschutzrechtli-
chen Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötungs- und Störungsverbot geschütz-
ter Tiere sowie Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten) eingehalten werden. Dies 
gilt für den Abriss bestehender Gebäude und die Beseitigung von Gehölzen, da davon 
Fledermäuse oder Vögel und ihre Quartiere bzw. Nester betroffen sein können. Ggf. ist 
der Sachverhalt von einer Fachkraft (Biologe, Landschaftsarchitekt, städtischer Fleder-
mausbeauftragter) zu begutachten und das Ergebnis der Stadt Ansbach – untere Na-
turschutzbehörde – vorzulegen. 
Notwendige Gehölzbeseitigungen sind aus Artenschutzgründen in der Zeit von 1. Okto-
ber bis 28. Februar durchzuführen.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es liegt zwischenzeitlich eine Geräuschimmissionsprognose nach TA Lärm der „RW 
Bauphysik Ingenieursgesellschaft mbH & Co. KG (Berichtsnummer 14664 SIS) vom 
18.03.2015 vor. 
Demnach werden die oben genannten Immissionsrichte und gebildeten Zwischenwerte 
durch das geplante Vorhaben nicht überschritten. 
Die auf die maßgeblichen Immissionsorten einwirkende Vorbelastung ist nach TA Lärm 
Nummer 3.2.1 Absatz 2 bis 3 in der Regel als irrelevant anzusehen, wenn die Zusatzbe-
lastung die oben genannten Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschrei-
tet. Im Vorliegenden Fall kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten davon ausgegan-
gen werden, dass durch die Zusatzbelastung, der auf die maßgeblichen Immissionsor-
ten einwirkenden Schalldruckpegel nicht mehr als verdoppelt wird, was einer rechneri-
schen Pegelerhöhung von 3 dB(A) entspricht. 
 
Das Vorhaben ist demnach, unter Berücksichtigung der im oben genannten Gutachten 
gemachten Voraussetzungen, aus immissionsschutzrechtlicher Sicht genehmigungsfä-
hig. 
 
Bei der Schallprognose werden auf Seite 20 des Gutachtens Ladenöffnungszeiten von 
07:00 bis 21:00 Uhr angesetzt. Das in Bayern geltende Bundesladenschlussgesetz 
(LadSchlG) erlaubt lediglich eine Öffnung von Verkaufsstellen (Ladengeschäfte aller Art 
sowie sonstige Verkaufsstände) im Zeitraum vom 06:00 bis 20:00 Uhr. Die im Gutach-
ten gemachten Angaben über den Beginn der Öffnungs-, Liefer- und Parkplatznut-
zungszeiten bleiben hiervon unberührt und sind als Grundlage der Prognose auch wei-
terhin im Betrieb einzuhalten. 
Somit reduzieren sich die Einwirkzeiten im tatsächlichen Betreib um eine volle Stunde 
gegenüber der Prognose, was auch zu einer Reduktion der Beurteilungspegel führt. 
Eine Erweiterung der Betriebszeiten bis 21:00 Uhr erscheint, vorbehaltlich des in Bay-
ern geltenden Bundesladenschlussgesetzes aus immissionsschutzrechtlicher Sicht zu-
lässig. 
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Zum Abbruch der bestehenden Bestandsgebäude ist lediglich eine Abbruchanzeige 
erforderlich. Dabei sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten. 
 
Zur Umsetzung des Bebauungsplans wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) erarbeitet. Die geplante Umnutzung des Geländes führt nicht zu den Ver-
botstatbeständen des speziellen Artenschutzrechts. Auf dem Betriebsgelände konnten 
weder Hinweise auf Nester von gebäudebewohnenden Vogelarten noch auf Quartiere 
von Fledermausarten ermittelt werden.  
Die saP wird Bestandteil der Begründung. 
 
Beschlussvorschlag 
Zum Schallschutz wird im Bebauungsplan folgendes textlich festgesetzt: 
6. Schallschutz 
Südlich des Plangebietes befindet sich ein reines Wohngebiet (WR), westlich davon ein 
Mischgebiet (MI) und östlich ein Gewerbegebiet. Nach TA Lärm Nr. 6.7 ist der Bereich 
demnach als Gemengelage zu betrachten. Aus den Immissionsrichtwerten nach TA 
Lärm Nr. 6.1 werden geeignete Zwischenwerte gebildet. 
 
Im gesamten Sondergebiet ist die Errichtung und der Betrieb nur solcher Anlagen zu-
lässig, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Betriebes gewährleisten, dass  
a) auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung die folgenden dB(A)-Werte an den 
maßgebliche Immissionsorten im südlich angrenzenden reinen Wohngebiet nicht über-
schritten werden: 
tags (6.00 – 22.00 Uhr):55 dB(A) 
nachts(22.00 – 6.00 Uhr) 40 dB(A) 
 
Die maßgeblichen Immissionsorte befinden sich nach TA Lärm Anlage 1.3 Buchstabe 
a) 0,5 Meter vor der Mitte der geöffneten Fenstern schutzbedürftiger Räume nach DIN 
4109 der Gebäude folgender Flurstücke: 
2216/1, 2216/2, 2216/3, 2216/4, 2216/5, 2216/6, 2216/7, 2216/8, 2216/9, 2216/10, 
2216/11, 2216/12  
 
b) im GE die an dem maßgeblichen Immissionsort einwirkenden Schalldruckpegel, auch 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung die folgenden dB(A)-Werte nach TA Lärm Nr. 
6.1 nicht überschritten werden: 
tags (6.00 – 22.00 Uhr):65 dB(A) 
nachts(22.00 – 6.00 Uhr) 50 dB(A) 
 
Der maßgebliche Immissionsort befindet sich nach TA Lärm Anlage 1.3 Buchstabe a) 
0,5 Meter vor der Mitte der geöffneten Fenstern schutzbedürftiger Räume nach DIN 
4109 des Gebäudes des Flurstücks 2220/49 
 
Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Zur Abwehr erhöhter Lärmimmissionen sind folgende Maßnahmen zu treffen: 
- Einhausung der außenliegenden Einkaufswagendepots 
- Einhaltung von Schallleistungspegeln bei den gebäudetechnischen Anlagen 
- Anlieferung und Ladetätigkeit ausschließlich zur Tagzeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr 
- Ausweisung der Mitarbeiterparkplätze ausschließlich im Norden des Areals 
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Für das Plangebiet gilt das Schallschutzgutachten des Büros rw bauphysik ingenieur-
gesellschaft mbH&Co.KG vom 18.03.2015. Dessen Empfehlungen sind einzuhalten. 
 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
Die textlichen Hinweise werden wie folgt geändert: 
2. Der Schallschutznachweis ist mit dem Bauantrag oder der Genehmigungsfreistel-
lungsvorlage vorzulegen. 
 
 
Das Straßenverkehrsamt in Übereinstimmung mit der Polizeiinspektion Ansbach 
nimmt wie folgt Stellung: 
„Entsprechend der Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan soll die Verkehrser-
schließung  

- des Parkplatzareals mit 137 Stellplätzen ausschließlich über die Schwa-
bedastraße  
- die Anlieferung zu den Einzelmärkten über die Stichstraße östlich des 
Areals und über  

eine im Norden gelegene Privatstraße 
erfolgen. 
Welche Auswirkungen dieser zusätzlich zu erwartende Verkehr auf die Rettistraße hat, 
kann derzeit von hier nicht prognostiziert werden. Im Hinblick darauf, dass auch im Ge-
nehmigungsverfahren des weiter westlich, also fast im unmittelbaren Einmündungsbe-
reich zur Rügländer Straße, gelegenen „LIDL“-Marktes baurechtlich keine Spurenmeh-
rung gefordert wurde, werden verkehrsrechtliche Bedenken zunächst zurück gestellt. Es 
wird sich im Laufe der Zeit herausstellen, welche Beeinflussung diese Baumaßnahme 
auf den Verkehr der Rettistraße hat und welche verkehrsrechtlichen Maßnahmen zu 
gegebener Zeit evtl. notwendig werden. 
 
Die Schwabedastraße ist zur Aufnahme des zusätzlichen Kundenverkehrs sowohl in 
der Fahrbahnbreite als auch hinsichtlich der Sicherheit der Fußgänger, ein Gehweg ist 
auf der Seite des künftigen Verbrauchermarktes vorhanden, geeignet. 
Ebenso dürfte der Anlieferverkehr zu den Märkten über die östliche Stichstraße kein 
gravierendes Problem darstellen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Stra-
ße auch von den Lieferfahrzeugen der Firma FEGA genutzt wird und am nördlichen 
Ende die Baufirma Birkel GmbH niedergelassen ist. 

 
Verkehrsrechtlich muss zwingend gefordert werden, dass die Baugrenzen im Süden, 
also zur Rettistraße hin, so geplant und vorgeschrieben werden, dass der Verkehr aus 
beiden Stichstraßen (s. Nr. 3) jeweils nach beiden Seiten ein ausreichendes Sichtdrei-
eck auch mit Blick auf den parallel zur Rettistraße verlaufenden Gehweg mit „Radver-
kehr frei“ erhalten. Im Bereich dieser Sichtdreiecke dürfen weder sichtbeeinträchtigende 
Werbeanlagen noch Begrünung zugelassen werden.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Vom Investor wurde eine Verkehrsuntersuchung vorgelegt. Aus verkehrsplanerischer 
Sicht kann der geplanten Errichtung der Einzelhandelsflächen an der Rettistraße sowie 
der vorgeschlagenen Erschließung insgesamt gesehen zugestimmt werden. Die Unter-
suchung wird Bestandteil der Begründung. 
Im Deckblattentwurf werden die Sichtdreiecke festgesetzt. Die Flächen sind von der 
Bebauung sowie die Sicht behindernden Gegenständen aller Art freizuhalten. 
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Beschlussvorschlag 
Die Sichtdreiecke werden als Festsetzung im Deckblattentwurf aufgenommen. 
 
 
Der Seniorenbeirat der Stadt Ansbach begrüßt grundsätzlich eine weitere Verbesse-
rung von Dienstleistungsangeboten im Rügländer Viertel, was besonders den älteren 
Mitbürgern Vorteile in der Versorgung verschaffen werde. 
Zu der vorgesehenen Planung bestehen keine Einwände, es wird jedoch darauf hinge-
wiesen, dass bereits im Vorfeld auf barrierefreie Zugänge zur Nutzung der verschiede-
nen Geschäfte geachtet werden sollte, dazu zählen z.B. auch ausreichend breite (3,50 
m) Park- und Stellflächen. Mind. 1-2 barrierefreie Toiletten sollten im Areal vorgesehen 
werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Anregungen betreffen nicht die Bauleitplanverfahren, werden aber an den Investor 
zur Kenntnisnahme weitergeleitet. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Deutsche Telekom GmbH teilt mit, dass im Planbereich teilweise Anlagen der Te-
lekom Deutschland GmbH vorhanden sind und legt einen Plan bei. 
„Bei der Bauausführung, einschließlich Anpflanzungen, ist darauf zu achten, dass Be-
schädigungen an Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen 
Gründen (z. B. im Falle von Störungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhan-
denen Telekommunikationslinien möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die 
Bauausführenden über die zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekom-
munikationslinien über deren Lage informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom 
Deutschland GmbH ist zu beachten.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Dient zur Kenntnis. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Regierung von Mittelfranken – höhere Landesplanungsbehörde – zählt in ihrer 
Stellungnahme die einschlägigen Erfordernisse der Raumordnung gemäß Landesent-
wicklungsprogramm Bayern 2013 und Regionalplan auf. 
Zudem werden folgende fachliche Hinweise des Sachgebietes Städtebau gegeben: 
„Die Planungen folgen im Wesentlichen den Vorgaben und Zielen des sich derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Einzelhandelsentwicklungskonzepts der Stadt Ansbach. 
Hierbei wird der Bereich des Rügländer Viertels als Wohnstandort klassifiziert, der dor-
tige Einzelhandel soll in erster Linie zur Versorgung des Viertels dienen.  
Die momentan vorgesehene Nutzung mit Vollsortimenter, Drogeriemarkt, Bio-
Fachmarkt, Bank, Apotheke und Lotto-Geschäft kann als Versorgung des Stadtviertels 
gewertet werden. Die hierfür planungsrechtlich relevante Festsetzung der zulässigen 
Nutzungen (im Bebauungsplan durch textliche Festsetzung D 2a) sieht folglich nur Sor-
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timente für Ergänzungsbereiche Nahversorgung sowie nicht zentrenrelevante Sortimen-
te vor und entspricht der Absicht des Ausbaus der Nahversorgung. 
Somit kann festgestellt werden, dass voraussichtlich keine Ansiedlungen erfolgen, die in 
Konkurrenz zur Innenstadt stehen oder Kaufkraft von der Innenstadt abziehen. Dies 
wäre aus Sicht der Städtebauförderung abzulehnen, da insbesondere im Programm 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, in dem sich die Stadt Ansbach befindet, die Stär-
kung von zentralen Versorgungsbereichen und die Vermeidung von Funktionsverlusten 
in den Stadtzentren einen Schwerpunkt der Förderung darstellt. 
Zum Anlass der Planung ist noch anzumerken, dass ein Planungsbüro oder Investor die 
Änderung eines Bebauungsplanes nicht beantragen kann, wie dies in der vorliegenden 
Begründung aufgeführt ist. Bauleitpläne sind durch die Gemeinde aufzustellen, wenn es 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; ein Anspruch besteht 
nicht (vgl. § 1 Abs. 3 BauGB).“ 
 
Aus landesplanerischer Sicht wird das Vorhaben wie folgt bewertet: 
„Das Vorhaben beinhaltet mit dem geplanten Lebensmittel-Vollsortimenter ein Einzel-
handelsgroßprojekt i. S. v. § 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauNVO. Baurechtlich zu prüfen wäre, 
ob das Vorhaben sogar ein Einkaufszentrum i. S. v. § 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauNVO 
darstellt. Darauf kommt es aus landesplanerischer Sicht aber letztlich nicht an, da die 
nicht-großflächigen Einzelhandelsbetriebe zusammen und gemeinsam mit den benach-
barten Betrieben LIDL, KIK und Fristo Getränkemarkt eine überörtlich raumbedeutsame 
Agglomeration i. S. der Begründung zu LEP 5.3 bilden, d. h. es ist nicht nur der Le-
bensmittel-Vollsortimenter als Einzelhandelsgroßprojekt an den Zielen der Raumord-
nung zu messen, sondern das Vorhaben insgesamt und unter Berücksichtigung der 
benachbarten Betriebe.  
 
Das Oberzentrum Ansbach ist ein geeigneter Zentraler Ort für die Ausweisung von Flä-
chen für ein Einzelhandelsgroßprojekt (vgl. LEP 5.3.1) und der Standort ist zweifelsfrei 
städtebaulich integriert (vgl. LEP 5.3.2). Die geplanten sortimentsspezifischen Verkaufs-
flächen (vgl. LEP 5.3.3) orientieren sich auch unter Berücksichtigung der benachbarten 
Betriebe am für sie jeweils maßgeblichen Bezugsraum. Dies gilt ausdrücklich nicht für 
das Sortiment medizinische und orthopädische Artikel: Für Sanitätshäuser, Orthopädie 
und medizinischen Fachhandel wäre die höchst zulässige Verkaufsfläche auf ca. 180 
m² zu beschränken. Soweit damit Apotheken gemeint sind, sollte dies klargestellt wer-
den. Diese wiederum würden sich auch in der festgesetzten Größe am für sie maßgeb-
lichen Bezugsraum orientieren, deshalb wären Einwendungen aus landesplanerischer 
Sicht gegen eine dementsprechende Festsetzung nicht zu erheben.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Dient zur Kenntnis. Die Formulierung zum Anlass der Planung wird geändert. 
Die aktuellen Planungen beinhalten eine Apotheke. Die angebotenen Sortimente sind 
dabei überwiegend durch den Sortimentsbereich „pharmazeutischer Bedarf“ beschrie-
ben. Das Sortiment „medizinische und orthopädische Artikel“ wird deshalb als zulässige 
Nutzung nicht weiter aufgeführt.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Festsetzung 2a) zulässige Nutzung wird um das Sortiment medizinische und ortho-
pädische Artikel vermindert.  
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Der Regionale Planungsverband Westmittelfranken erwähnt in seiner Stellungnah-
me die einschlägigen Erfordernisse der Raumordnung. Aus regionalplanerischer Sicht 
wird folgendes mitgeteilt: 
Das Oberzentrum Ansbach ist ein geeigneter Zentraler Ort für die Ausweisung von Flä-
chen für ein Einzelhandelsgroßprojekt und der Standort ist zweifelsfrei städtebaulich 
integriert. Es spricht einiges dafür, dass es sich um ein Einkaufszentrum handelt oder 
ggf. zusammen mit den benachbarten Betrieben LIDL, KlK und Fristo Getränkemarkt 
um eine überörtlich raumbedeutsame Agglomeration i.S. der Begründung zu LEP 5.3. 
In diesen Fällen würden im Sortiment medizinische und orthopädische Artikel (gemeint 
sind Sanitätshäuser – nicht Apotheken) die landesplanerisch zulässige Verkaufsfläche 
überschreiten. Aus der Sicht der Regionalplanung werden keine Einwendungen erho-
ben unter der Maßgabe, dass medizinische und orthopädische Artikel gemäß den Vor-
gaben der Landesplanung beschränkt werden. 
Angeregt wird, zur Klarheit der Festsetzungen, die Verkaufsflächen in Quadratmeter 
anstatt als Verhältniszahl festzusetzen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Dient zur Kenntnis. Die aktuellen Planungen beinhalten eine Apotheke. Die angebote-
nen Sortimente sind dabei überwiegend durch den Sortimentsbereich „pharmazeuti-
scher Bedarf“ beschrieben. Das Sortiment „medizinische und orthopädische Artikel“ 
wird deshalb als zulässige Nutzung nicht weiter aufgeführt und war auch im EEK nicht 
näher untersucht worden. Dies entspricht auch der städtebaulichen Zielsetzung der 
Stadt Ansbach. 
 
Zur Klarheit der Festsetzungen werden die Verkaufsflächen in der Begründung zusätz-
lich in Quadratmeter angegeben. 
Beschlussvorschlag 
Die Festsetzung 2a) zulässige Nutzung wird um das Sortiment medizinische und ortho-
pädische Artikel vermindert 
 
 
Das SG Grünflächen teilt mit, dass in Orientierung an die Gestaltung der angrenzen-
den Gewerbeflächen(Lidl) folgendes zur Grüngestaltung detaillierter festgesetzt werden 
sollte. 
Der durchgehende Pflanzstreifen zur Rettistrasse ist mit einer Mindestbreite von 3,50 
m, besser 4m festzulegen. 
Es ist von hier nicht zu ersehen, warum die westlichen der drei Bäume nicht in einem 
durchgehenden Pflanzstreifen liegen. Die durchgehende Abgrenzung zur Rettistrasse 
sollte wenn möglich angestrebt werden, d. h. ein nicht unterbrochener Pflanzstreifen.  
Falls dies aus bestimmtem Gründen nicht möglich ist, müssen die Baumscheiben eine 
entsprechende Größe, mindestens ca. 6m² aufweisen. 
 
Es sind Bäume I. Ordnung der gleichen Art lt. Auswahlliste zu pflanzen. 
Artenauswahl: 
Acer platanoides „Cleveland“ 
Tilia cordata „Greenspire“  
Tilia cortada “Erecta” 
Mindestpflanzqualität: Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18cm 
Mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzulegen. 
Auf den nicht überbauten Grundstücksflächen sind Baum –und Strauchpflanzungen 
vorzunehmen. 
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Anmerkung zur Parkflächenbegrünung: 
Durch den Vollzug der städtischen Stellplatzverordnung ist die Durchgrünung der Park-
flächen gesichert.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Der zu den öffentlichen Verkehrsflächen Rettistraße und Schwabedastraße festgesetzte 
Pflanzstreifen von 3m ist aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen ausrei-
chend. Er setzt die im Westen begonnene Randbegrünung entlang des Fuß- und Rad-
weges in der Rettistraße fort und soll deshalb auch im Osten bis zur Grenze des Gel-
tungsbereiches erweitert werden. 
Die Artenauswahl und Mindestpflanzqualität für die in diesem Pflanzstreifen festgesetz-
ten Bäume soll zusätzlich im Deckblattentwurf aufgenommen werden. 
Der Verweis auf die städtische Stellplatzverordnung und die Vorlage des Freiflächenge-
staltungsplanes können bei den textlichen Hinweisen aufgeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Der festgesetzte Pflanzstreifen wird nach Osten fortgesetzt. Die Festsetzungen zur 
Grünordnung (Nr. 5) werden um die Artenauswahl und die Mindestpflanzqualität er-
gänzt. 
Die textlichen Hinweise werden wie folgt ergänzt: 
3. Stellplatzsatzung der Stadt Ansbach 
Für die Herstellung und Bereithaltung von Stellplätzen gilt die Stellplatzsatzung der 
Stadt Ansbach vom 24.03.2009/25.05.2015. 
4. Freiflächengestaltungsplan 
Mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzulegen. 
 
 
Die IHK Nürnberg für Mittelfranken dankt für die Beteiligung und nehmen dazu wie 
folgt Stellung: 
„Das genannte Areal ist zurzeit für gewerbliche Nutzung gewidmet und soll nun als 
Sonderbaufläche für Einzelhandel ausgewiesen werden. Nach Prüfung und Rückspra-
che mit unserem IHK-Gremium vor Ort dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir zu dieser 
Planung Einwände aus gesamtwirtschaftlicher Sicht vorbringen müssen.  
Bereits in der Diskussion um das Einzelhandelsentwicklungskonzept sind wir seitens 
der Wirtschaft zu dem Schluss gekommen, dass an dieser Stelle der Stadt Ansbach 
eine ausreichende Versorgung des täglichen und periodischen Bedarfs gegeben ist und 
keine weiteren Einzelhandelsausweisungen notwendig sind. Andererseits fehlt es an 
Nahversorgung im westlichen Teil der Stadt im Bereich Schalkhäußer Straße. Hier wä-
ren noch weitere Einzelhandelsansiedlungen wünschenswert. Als Industrie- und Han-
delskammer liegt uns auch die Sicherung von gewerblichen Flächen am Herzen, daher 
plädieren wir an dieser Stelle für die Erhaltung der gewerblichen Baufläche. 
Abschließend regen wir an, dass die Stadt Ansbach die Anregungen aus dem Beteili-
gungsverfahren am Einzelhandels-Entwicklungskonzept in dieser Planung berücksich-
tigt. Siehe dazu unsere Stellungnahme vom 16.02.2015.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die angesprochene Stellungnahme vom 16.02.2015 enthält Anregungen zu verschie-
denen Themen der EEK-Fortschreibung, wie Parkraumsituation, Gastronomie- und Kul-
turangebot, u. a. Zu dem Thema Nahversorgung in der Rügländer Straße schreibt die 
IHK folgendes: 
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„Bedenklich aus Sicht der Wirtschaft ist die im EEK vorgesehene gleichmäßige Nahver-
sorgung aller Stadtteile von Ansbach. Im Rügländer Viertel kommt es bei weiterer Aus-
weitung des Einzelhandelsangebots (wie in der Planung) zu einer Überversorgung bei 
gleichzeitiger Unterversorgung entlang der Schalkhäuser Straße. Hier besteht auch 
entsprechend dem LEP (fußläufige Nahversorgung) dringender Handlungsbedarf für 
dort lebende Bevölkerung.“ 
 
Im seit 2009/2010 bestehenden EEK wird für den Ergänzungsbereich Rettistraße emp-
fohlen, das vorhandene Sortimentsangebot zu ergänzen und keine zentrenrelevanten 
Sortimente sondern nur Sortimente aus der Sortimentsliste Ergänzungsbereich Nahver-
sorgung anzusiedeln. Zulässig sind demnach die Sortimente Nahrungs- und Genuss-
mittel, Gesundheits- und Körperpflege, Schreibwaren und Blumen sowie alle nicht-
zentrenrelevanten Sortimente. Die geplanten Sortimente lassen sich der Sortimentsliste 
Ergänzungsbereich Nahversorgung sowie den nicht-zentrenrelevanten Sortimenten zu-
ordnen. 
Im Rahmen der Aktualisierung des EEK wird vom Gutachter darauf hingewiesen, dass 
bei angedachten Ansiedlungen im Bereich der Rettistraße die momentanen Ansied-
lungspotenziale für die Gesamtstadt in Bereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie 
Drogeriesortimente ausgeschöpft wären.  
Doch auch dieser Bereich ist einem ständigem Wandel unterworfen und es sind jeder-
zeit Veränderungen, die sich auf das gesamte Stadtgebiet beziehen, möglich.  
 
Erklärtes Ziel des EEK und der Aktualisierung ist aktiv die Beseitigung von Unterversor-
gung in den einzelnen Stadtteilen. Ziel für den Bereich der Schalkhäuser (Land)straße 
ist es deshalb, die Versorgung des Stadtteils grundsätzlich zu verbessern. Dabei steht 
die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs (periodischer Bedarf) im Vordergrund. 
 
Im Stadtgebiet werden ausreichend gewerbliche Bauflächen ausgewiesen. Ferner ist 
der Fortbestand der gewerblichen Bauflächen in der östlichen und nördlichen Nachbar-
schaft zwar gegeben; aus städtebaulicher Sicht kann eine Entwicklung weg von den 
Gewerbeflächen, die von Wohnbebauung umgeben sind, bereits seit längerer Zeit fest-
gestellt werden. Gemischte Nutzungen und Wohnnutzungen sind dabei auf dem „Vor-
marsch“.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 
 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Für den Eigentümer dem Plangebiet benachbarter Grundstücke der Rettistraße 16 
und Rettistraße 26 bestehen Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung nach §1 BauGB. 
„So sind die Belange eines ausreichenden Lärmschutzes nicht dem gebührendem Ge-
wicht berücksichtigt wurden. Die Anlieferung zur Nachtzeit über die Rettistraße ist nicht 
auszuschließen, sowie die Immissionswerte und Öffnungszeiten der geplanten Gastro-
nomie im Innen- und Außenbereich sind nicht ersichtlich. 
Als Anwohner sind wir an Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm laut TA Lärm zu betei-
ligen um Fehler und Unklarheiten zu beseitigen. 
Wir bitten daher um Klärung.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
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Der Investor hat eine Geräuschimmissionsprognose nach TA Lärm vorgelegt. 
Das Thema Schallschutz ist weiter oben bzgl. der Stellungnahme Umweltamt ausge-
führt. Das Schallschutzgutachten vom 18.02.2015 ist Grundlage der Festsetzungen im 
Deckblattentwurf. Demnach darf die Anlieferung und Ladetätigkeit ausschließlich zur 
Tagzeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr erfolgen. 
 
Die geplante Gastronomie (Bäcker/Café) ist im Eingangsbereich des Lebensmittelmark-
tes geplant und wird sich deshalb an den gesetzlichen Öffnungszeiten der Einzelhan-
delsbetriebe orientieren (6 – 20 Uhr). Die Festsetzung zu den zulässigen Schank- und 
Speisewirtschaften soll zur Verdeutlichung konkretisiert werden: „Weiterhin zulässig ist 
eine Bäckerei mit Tagescafé (entsprechend der in Bayern geltenden gesetzlichen La-
denöffnungszeiten), sowie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ 
 
Beschlussvorschlag 
Die Festsetzung 1b) Art der baulichen Nutzung wird wie folgt geändert: Weiterhin zuläs-
sig ist eine Bäckerei mit Tagescafé (entsprechend der in Bayern geltenden gesetzlichen 
Ladenöffnungszeiten nach Bundesladenschlussgesetz(LadSchlG)), sowie sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe. 
 
 
Die Eigentümer Rettistraße 18 möchten nach Einsicht der veröffentlichen Unterlagen 
und einem Informationsgespräch als direkte Anwohner einige Punkte anbringen die sie 
nicht so akzeptieren können. 
„- Zulassung von Schank- und Speisewirtschaften ohne Einschränkung: 
Wir sehen eine uneingeschränkte Zulassung einer Speise oder Schank Zulassung als 
enorme Belastung und unzumutbar für die Anwohner. Wir beantragen, dass ausschließ-
lich während der Öffnungszeiten des Einkaufscenters eine Gaststätten und Schanker-
laubnis genehmigt wird. Wir hatten in der vergangenen Zeit durch die 
Sportbar gegenüber teilweise enorme Lärmbelästigung nachts direkt vor dem Schlaf-
zimmer. 
Unmögliche Zustände für einen Anwohner. Dies sollte doch aus Rücksicht gegenüber 
uns als Anwohner vermieden werden. 
- Lärm und Verkehrsbelastung: 
Wir als Anwohner haben bereits jetzt unter einer enormen Verkehrsbelastung zu leiden. 
Es handelt sich um einen Schulweg der morgens und mittags stark frequentiert ist, 
durch Fußgänger und auch Radfahrer. Durch den Neubau ist mit einer noch größeren 
Verkehrsbelastung zu rechnen. 
Als Anwohner stellt sich jetzt die Frage ob hier eine entsprechende Immissionsprüfung 
oder ein Verkehrsgutachten gemacht wurde. 
Es ist sehr gefährlich auch für Kinder die Straße zu überqueren und bei Zunahme des 
Verkehrs unter unverändertem Tempolimit sehr gefährlich. 
Wir bitten um Prüfung und zum Schutz der Anwohner eine Verkehrsberuhigung 
z.B. durch Tempo 30 oder ähnliches.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Zulässigkeit des Cafés wird auf die Tagzeit beschränkt (vorherige Stellungnahme). 
Ein Verkehrsgutachten wurde vorgelegt. Die Grundlage der Untersuchung war ein 24h-
Verkehrszählung. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die Sondergebietsaus-
weisung wird mit rund 125 Kfz in der morgendlichen und nachmittäglichen Spitzenstun-
de angegeben. Aus verkehrsplanerischer Sicht sind keine Bedenken vorgetragen wor-
den. 
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Verkehrsrechtliche Maßnahmen sind nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Die 
Straßenverkehrsbehörde hat in ihrer Stellungnahme aber bereits verdeutlicht, dass die 
Beeinflussung der Baumaßnahme auf den Verkehr der Rettistraße beobachtet wird und 
evtl. notwendig werdende verkehrsrechtliche Maßnahmen durchgeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Festsetzung 1b) wird wie oben formuliert geändert. 
 
 
Der unmittelbare Angrenzer im Norden, Rettistraße 3a, des zu ändernden Bebauungs-
planes bzw. Flächennutzungsplanes stellt fest, dass dort das eingeschränkte Gewerbe-
gebiet bestehen bleibe. Allerdings müsse er darauf hinweisen, dass hier, trotz des ein-
geschränkten Gewerbegebietes ein Wohnhaus stehe, welches von den Eigentümern 
der Firma bewohnt wird. Hier sind alle Schlafzimmer nach Süden ausgerichtet. Nach 
Durchsicht der geplanten Baumaßnahmen im Stadtentwicklungsamt der Stadt Ansbach, 
sind die meisten der geplanten Kühlanlagen im Norden untergebracht. Es wird gebeten, 
dafür Sorge zu tragen, dass diese Kühlanlagen mit ihren Motoren und Aggregaten, die 
ja meistens auf dem Dach stehen und Tag und Nacht laufen, so auszubilden und zu 
planen, dass eine Nachtruhe gewährleistet werde. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Im GE dürfen die, an den maßgeblichen Immissionsorten einwirkenden Schalldruckpe-
gel, auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung die folgende dB(A)-Werte nach TA 
Lärm Nr. 6.1 nicht überschreiten: 
tags (6:00 – 22:00 Uhr): 65 dB(A) 
nachts (22:00 – 06:00 Uhr): 50 dB(A) 
Gemäß der vorgelegten Geräuschimmissionsprognose der rw bauphysik vom 
18.03.2015 werden diese Werte am Gebäude Flurstück 2220/49 eingehalten. 
Der Stellungnahme wird durch die geplante Festsetzung zum Schallschutz Rechnung 
getragen. Wohnungen in einem Gewerbegebiet genießen im Gegensatz zu denen in 
einem Wohn- oder Mischgebiet grundsätzlich ein niedrigeres Schutzanspruch. Daher 
sind in den jeweils geltenden Baunutzungsverordnungen stets regelmäßig nur Betriebs-
leiter- oder Inhaber möglich. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Festsetzungen zum Schallschutz 
werden wie oben erläutert im Deckblattentwurf aufgenommen. 
 
 
Der Anwohner Rettistraße 20 äußert folgende Bedenken zum Bebauungsplanentwurf: 
„1. Im Bebauungsplan wird bei der zugelassenen Gebäudehöhe unterschieden für den 
nördlichen Bereich von 7,50 m und für den Bereich an der Rettistraße 10,00 m. 
Bei der vorgesehenen Bebauung ist nicht ersichtlich warum entlang der Rettistraße 
eine durchgehende Mauer (Schaufenster sind ja wohl bei einem Supermarkt nicht 
vorgesehen) von 10 Metern Höhe in 3 Meter Abstand von der Rettistraße aufgestellt 
werden soll. Dies wird das Straßenbild ja wohl nicht gerade preisverdächtig machen 
und eher einer Gefängnismauer oder der Grenzmauer in Jerusalem gleichen. Hier soll-
te, was im Bebauungsplan möglich ist, auf die Gestaltung der Gebäude zur Vermeidung 
eines Fabrikhallencharakters Einfluss genommen werden. 
 
2. Im Bebauungsplan sollen Schank- und Speisewirtschaften zugelassen werden. 
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Bei diesem Punkt kann ich nicht einverstanden sein. Im jetzt noch vorhandenen Ge-
bäude war ursprünglich eine Möbelfabrik (Wörrlein). Danach waren nacheinander zwei 
Möbelverkaufsgeschäfte, anschließend ein Fliesenfachgeschäft. Danach wurde die 
Nutzfläche geteilt in eine KFZ-Werkstatt mit 
Verkaufsausstellung, einen Verbrauchermarkt, eine Videothek und einen Elektrogroß-
handel. Weitere Nutzer waren dann ein Sozialladen des Kolpingverbandes und das 
Vereinslokal des Billard- und Snookerclubs. 
Klammheimlich wurde aus dem Billard-Vereinslokal eine Sportbar und auch eine 
„geheime" Diskothek mit sehr lauter Musik. Entsprechende Lärmbelästigungen bis in 
die frühen Morgenstunden durch die auf die Straße verbannten Raucher und die 
wegfahrenden Gästen mit Gröhlen und mit Hupen waren dann die extrem störenden 
Begleiterscheinungen. 
Aufgrund dieser Erfahrungen kann ich die Zulassung von Schank- und Speisewirtschaf-
ten im Bebauungsplan nicht akzeptieren, weil dies ein Freibrief für künftige Umnutzun-
gen der jetzt geplanten Geschäftslokale ist. Die Frage stellt sich, ob später einmal vor-
gesehen ist, dort ein Nacht- oder Tanzlokal oder ähnliches zu akzeptieren. Insbesonde-
re ist ja laut der Beschreibung im Bebauungsplanentwurf „nur Imbissbetrieb in den Ver-
kaufsstätten" vorgesehen. Warum soll dann jetzt der Freibrief für große Gaststättenbe-
triebe oder Nachtlokale in den Bebauungsplan geschrieben werden? Wenn eine andere 
- wie die vorher angesprochene - Nutzung einmal vorgesehen ist, ist kein Versagungs-
einwand mehr möglich, denn in der Beschreibung zum Bebauungsplan ist ja die ent-
sprechende Nutzung bereit vorgesehen! 
Es wird beantragt, dass gezielt formuliert wird, dass der Gast- und/oder Schankbetrieb 
nur während der Betriebszeiten in den primär dem Verkauf von Bedarf des täglichen 
Lebens vorgesehenen Geschäftsbetrieben erlaubt ist. Ein ausschließlicher Gastrono-
miebetrieb soll ausgeschlossen werden-, ggf. soll auch die Öffnungszeit – soweit recht-
lich zulässig - im Bebauungsplan an die im Gebiet dieser Bebauungsplanfestsetzung 
gelegenen Einzelhandelsbetriebe gekoppelt werden. 
 
3. Bei einer persönlichen Vorsprache und Einsichtnahme in den derzeit gültigen 
Bebauungsplan im Herbst 2014 im Stadtplanungsamt habe ich bereits auf das 
derzeitige Sichtproblem bei der Ausfahrt aus der Schwabedastraße hingewiesen. Der 
Radweg entlang der Rettistraße ist stark frequentiert, vor allem beim täglichen 
Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende der Schulen. Ständig sind Radfahrer in Gefahr, 
weil die PKW-Fahrer den Fuß- und Radweg beim Ausfahren aus dem Parkplatz Lidl 
und aus der Schwabedastraße den Radweg blockieren. Aus eigener Erfahrung muss 
man den Radweg bei diesen Ausfahrten nutzen, um überhaupt Sicht auf den Straßen-
verkehr zu haben. So wurde „un"sinnigerweise an der Ausfahrt Lidl ein Schaltkasten 
(Stadtwerke oder Telekom) so platziert, dass er die Sicht auf die Rettistraße teilweise 
behindert. An der Schwabedastraße hat die Hecke entlang der Rettistraße PKW- und 
Busfahrer (Fa. Steiner) gezwungen den Radwegverkehr völlig zu blockieren, um über-
haupt freie Sicht auf den Verkehr in der Rettistraße zu erhalten. Diese Hecke wurde im 
Vorfeld der Nutzungsänderung bereits beseitigt, so dass eine Sichtbehinderung zurzeit 
nicht besteht. 
Im veröffentlichten Bebauungsplanentwurf wurde festgelegt, dass die nicht befestigten 
Flächen mit Büschen und Bäumen bepflanzt werden müssen. Zum Schutz der Radfah-
rer, und das sind die mit großem Umweltbewusstsein für die Luftreinheit, soll deshalb 
die Einmündung nicht mit Büschen oder anderen niedrig wachsenden Gewächsen be-
pflanzt werden, damit die PKW- und Bus- oder LKW-Fahrer ungehinderte Sicht in die 
Rettistraße haben, noch bevor sie bis auf den Fuß- und Radweg vor fahren müssen. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die überbaubare Fläche im Bereich der Rettistraße ist auf den Südosten beschränkt. Im 
westlichen Bereich sind nur Nebenanlagen und Stellplätze zulässig.  Eine durchgehen-
de Mauer an der Rettistraße ist deshalb nicht möglich. 
Zur Festsetzung der Schank- und Speisewirtschaften wird auf die vorherigen Stellung-
nahmen verwiesen. 
Im Deckblattentwurf werden Sichtdreiecke festgesetzt. Die Flächen sind von der Be-
bauung sowie die Sicht behindernden Gegenständen aller Art, einschließlich Bepflan-
zung, freizuhalten." 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Festsetzungen zu den Sichtdreiecken 
und zur Art der baulichen Nutzung (Bäcker-Café) werden wie oben beschrieben in den 
Deckblattentwurf mit aufgenommen. 
 
In der anschließenden Aussprache  
 

 wird eingebracht, dass von der Ansiedlung eines zusätzlichen Bäckerei- und 
Metzgereibetriebs abgesehen werden solle.  
Herr Büschl merkt an, dass keine separate Metzgerei geplant, und bezüglich der 
Bäckerei lediglich eine Umsiedlung des bereits bestehenden Betriebs im Westen 
davon angedacht sei.  

 wird angemerkt, dass der Konkurrentenschutz nicht Aufgabe der Bauleitplanung 
sei 

 wird begrüßt, dass durch die geplante Maßnahme eine Aufwertung des Gebietes 
erreicht werde. 

 wird angefragt, ob eine nachträgliche Ansiedlung von Diskotheken und Spielhal-
len erfolgen könne. 
Herr Büschl antwortet, dass dies aus Schallschutz- und Betriebsgründen nicht 
möglich sei. Diskotheken und Spielhallen fallen unter die Rubrik Vergnügungs-
stätten, welche in diesem Bereich nicht zulässig sein sollen.  

 werden Bedenken bezüglich der Verkehrssituation geäußert.  
Herr Büschl verweist auf die Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde. Eine 
zusätzliche Aufweitung der Verkehrswege sei möglich, weitere Zufahrten seien 
jedoch nicht geplant, man könne dies bezüglich der geplanten Lage der Zufahrt 
nochmals prüfen lassen.  
Frau OB Seidel bittet diesbezüglich um eine Prüfung bis zur nächsten Stadtrats-
sitzung.  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von den eingegangenen Stellungnahmen wird Kenntnis genommen. Die Anregungen 
werden nach sachgerechter Abwägung wie vorgeschlagen im Deckblattentwurf Nr. 8 
zum Bebauungsplan Nr. 4 für einen Teilbereich östlich der Schwabedastraße zur Errich-
tung von Einzelhandelsflächen aufgenommen. Die Begründung wird entsprechend ge-
ändert. 
Der Entwurf zur Flächennutzungsplanänderung kann unverändert zur Offenlegung be-
schlossen werden. 
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Der Bauausschuss empfiehlt dem Plenum folgenden Beschluss: 
 
Das Deckblatt Nr. 19 zum Flächennutzungsplan für einen Teilbereich östlich der 
Schwabedastraße in der Fassung vom 16.06.2014 und das Deckblatt Nr. 8 zum 
Bebauungsplan Nr. 4 für einen Teilbereich östlich der Schwabedastraße zur Er-
richtung von Einzelhandelsflächen in der Fassung vom 09.04.2014 sind gem. § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen; die Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB ist durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 1   
Mehrheitlich beschlossen. 
 
 

TOP  7 
Abrechnung des Erschließungsaufwandes für die Erschließungsanla-
ge Marterfeldstraße 

 
Herr Büschl stellt den oben genannten Sachverhalt vor und berichtet, dass der Bauaus-
schuss in der Sitzung am 19.09.2005 entgegen des Vorschlages der Verwaltung be-
schlossen hatte, dass die oben genannte Erschließungsanlage auf der Grundlage der 
Abschnittsbildung abgerechnet wird. 

  
 Anlässlich der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2007 – 2012 durch den 

Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde festgestellt, dass die Entscheidung 
des Bauausschusses aufzuheben ist, da die Voraussetzungen für die beschlossene 
Abschnittsbildung nicht vorliegen. 

  
 Nach eingehender Diskussion, der ein entsprechender Antrag  (Abschnittsbildung) 

vorausgegangen war, lautete der einstimmige Beschluss wie folgt: 
 
 „Die Abrechnung der Marterfeldstraße wird auf der Grundlage der Abschnittsbildung 

abgerechnet. Das bedeutet für den konkreten Fall: Der erste Abrechnungsabschnitt be-
ginnt an der Einmündung der Marterfeldstraße in den Höhenweg und endet an der Be-
bauungsplangrenze des Hubertusweges“. 

  
  

In der anschließenden Aussprache wird angefragt, ob eine Eckgrundstücksvergünsti-
gung angedacht sei. 
Herr Büschl antwortet, dass eine neue Abrechnung derzeit noch nicht erstellt sei. Es 
müsse dies nun zunächst durchgeführt werden.  

 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

 Der Bauausschuss beschließt den Beschluss vom 19.09.2005 aufzuheben. 
 

 
 
Einstimmig beschlossen. 
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TOP  8 Anfragen/Bekanntgaben 

 
Bekanntgabe; 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Hochweg III“ Gemeinde Sachsen b. Ansbach 
 
Herr Büschl gibt bekannt, dass die Gemeinde Sachsen b. Ansbach die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Hochweg III“ plant, um ein weiteres Angebot an Wohnbaugrundstü-
cken im Gemeindegebiet zu schaffen. Grund für die anhaltende Baulandnachfrage ist 
der seit 2010 vorhandene S-Bahn-Haltepunkt Sachsen b. Ansbach. 
Dazu wird die Stadt Ansbach als Nachbargemeinde im Rahmen der Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten. 
 
Die Belange der Stadt Ansbach sind von diesen Planungen nicht betroffen. 
 
 
Bekanntgabe; 
6. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Bergfeld II“ Gemeinde Sachsen b. Ansbach 
 
Herr Büschl gibt bekannt, dass die Gemeinde Sachsen b. Ansbach zudem die Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Bergfeld II“ plant, um ein Angebot an Wohnbaugrundstücken 
im Gemeindegebiet zu schaffen. Grund für die anhaltende Bauland-nachfrage ist der 
seit 2010 vorhandene S-Bahn-Haltepunkt Sachsen b. Ansbach. 
Auch in diesem Fall wird die Stadt als Nachbargemeinde im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung um Stellungnahme gebeten. 
 
Die Belange der Stadt Ansbach sind von diesen Planungen nicht betroffen. 
 
 
Bekanntgabe; 
Aufstellung Bebauungsplan Nr. B 18 Neumühle Süd 2 der Gemeinde Weihenzell 
 
Herr Büschl gibt weiterhin bekannt, dass im Gebiet der Gemeinde Weihenzell zur Ord-
nung der städtebaulichen Entwicklung und zur Schaffung von notwendigen Baugrund-
stücken der o. g. Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Im derzeit geltenden Flächen-
nutzungsplan sind die Flächen bereits als Wohnbauflächen dargestellt. 
Dazu wird die Stadt als Nachbargemeinde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbetei-
ligung um Stellungnahme gebeten. 
 
Die Belange der Stadt Ansbach sind von diesen Planungen nicht betroffen. 
 
 
Anfrage; 
Baustelle Brauhausstraße 
 
Herr Stephan bemängelt, die durch die derzeitige Baustelle verursachte verkehrliche 
Situation im Bereich der Brauausstraße/Residenzstraße und regt an, die Einmündung 
Brauhausstraße in die Residenzstraße zweispurig auszuführen.  
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Herr Büschl antwortet, dass diese Problematik dem Staatlichen Bauamt bereits bekannt 
sei. Planungen bezüglich einer zweispurigen Linksabbiegespur seien eingeleitet. Hierzu 
werde in absehbarer Zeit umfassend berichtet.   
 
 
 
 
 
 

TOP  9 
Bekanntgabe des Wegfalls der Geheimhaltung der in der nichtöffentli-
chen Sitzung gefassten Beschlüsse (§ 37 GeschOStR) 

 
Bei folgenden Beschlüssen sind die Gründe für die Geheimhaltung entfallen: 
 
TOP 1 nö; 
Wohnungsbauprojekt Bürckstümmer Stiftung – Ersatzneubau Anwesen Kirchen-
weg 12 in Eyb 
hier: Grundsatzbeschluss 
 
Beschluss 
 
Der Bauausschuss spricht sich für die Realisierung des Projekts aus und beauftragt die 
Verwaltung einen Vorentwurf mit Finanzierungskonzept zu erstellen und anschließend 
mit der Architektenvergabe dem Gremium vorzustellen. 
 
Einstimmig beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
Auflageverfahren 
 
Die Niederschrift über die Sitzung des Bauausschusses vom 09.03.2015 wurde durch 
Auflage genehmigt. 
 
 
 
 
 
 

Carda Seidel    Katharina Rossel 
Oberbürgermeisterin    Schriftführer/in 
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